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1. Allgemeines 

 a) Abprüfung von Alternativstandorten und Möglichkeiten der Innenentwicklung  

 

Für den Bereich der Ortsteile Timmerhorn und Klein Hansdorf der Gemeinde Jersbek besteht 

ein aktueller Bedarf zur kurzfristigen Bereitstellung von Wohnbauflächen zur Deckung des 

bestehenden örtlichen Baulandbedarfs für diese beiden Ortsteile. 

 

Hierzu ist seinerzeit mit der Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 

Bereich der Ortslage Timmerhorn im Zusammenhang mit der Abprüfung von 

Alternativstandorten eine Fortschreibung der ortsplanerischen Ziele für Timmerhorn und Klein 

Hansdorf entwickelt und festgelegt worden. 

 

In der zwischenzeitig fortgeschrittenen Ortsentwicklung der Gemeinde ist mit dem bestehenden 

Feuerwehrgerätehaus und dem Bürgerhaus an der Ecke Klein Hansdorfer Straße/Heideweg ein 

neuer Ortsmittelpunkt für die beiden Ortsteile Klein Hansdorf und Timmerhorn entstanden. Er 

ist mittlerweile Treffpunkt der Bewohner zu den vielfältigsten öffentlichen Veranstaltungen der 

Gemeinde, der örtlichen Vereine und Verbände sowie Privatveranstaltungen geworden. Es  wird 

nunmehr als städtebaulich sinnvoll angesehen, diesen neuen Zentrumsbereich planerisch baulich 

aufzufüllen, wobei in diesem Fall der Schwerpunkt der langfristigen Entwicklung dann der 

Bereich zwischen Klein Hansdorfer Straße und Heideweg sein soll, weil hier gegenüber 

möglichen Standorten im Ortsteil Klein Hansdorf und im Bereich Ortsausgang Timmerhorn 

Richtung Bargteheide wesentliche technische Probleme von Erschließungsmaßnahmen 

entgegenstehen. 

 

Als erster zielgerichteter Ortsentwicklungsschritt ist somit der Bebauungsplan Nr. 12 

Timmerhornskamp/Struskamp hier entwickelt und umgesetzt worden, mit der Option einer 

weiteren begrenzten Entwicklung in südlicher und ansonsten westlicher Richtung. Auch hierfür 

ist die vorliegende Planung ein weiterer städtebaulicher Ansatz, der aufgrund der 

Rahmenbedingungen in südlicher Richtung kurzfristig und in westlicher Richtung mittelfristig 

mit deutlich unterschiedlichen Nutzungsvorgaben umgesetzt werden kann. 

 

Darüber hinaus ist der bisher unbebaute Bereich auf der Nordwestseite der Klein Hansdorfer 

Straße mit dem Bebauungsplan Nr. 18 wohnbaulich weiterentwickelt und gleichfalls baulich 

umgesetzt. Eine Weiterentwicklung dieses Bebauungsplanes im Sinne der Vorgaben des 

seinerzeitigen Strukturplanes mit Wiedergabe der schematischen Ansätze der künftigen 

Siedlungsentwicklung in Richtung Osten bis rückwärtig der Alten Landstraße gemäß der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ist aktuell nicht vorgesehen, weil dies mit einem 

erheblichen Erschließungsaufwand verbunden ist und eine Flächensicherung aufgrund der 

Vielzahl der betroffenen Grundstückseigentümer deutlich schwieriger zu entwickeln ist als in 

anderen Bereiche in den Ortslagen Klein Hansdorf und Timmerhorn. 

 

Unter Berücksichtigung des Strukturplanes mit Wiedergabe der schematischen Ansätze der 

künftigen Siedlungsentwicklung gemäß der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes kämen 

somit Siedlungsentwicklungen in westlicher Verlängerung der Straße Timmerhornskamp in 

Richtung Heideweg als wohnbauliche Entwicklung bzw. in südlicher Richtung über die Alte 

Landstraße in Richtung Straße Struskamp als gewerbliche Entwicklung in Frage.  

 

Für eine umfassende Beurteilung zur Standortentscheidung ist unter Berücksichtigung der 

Forderungen übergeordneter Behörden und den Anforderungen des Baugesetzbuches eine 

aktuelle Standortalternativenprüfung durchgeführt als Grundlage des mit der vorliegenden 

Planung endgültig festgelegten Standortes zur kurzfristigen Bereitstellung örtlich nutzbarer 

Wohnbauflächen. 
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Hierzu werden im Bereich der Ortslagen Klein Hansdorf und Timmerhorn siedlungstechnisch 

integrierbare Standorte nachfolgend festgelegt, mit den wesentlichen Betroffenheiten 

beschrieben und abschließend bewertet. Es sind folgende Standorte: 

Bereich 1 ï  Der Bereich der sogenannten Schulkoppel westlich rückwärtig Brookweg und  

                     westlich rückwärtig Dorfstraße mit Anbindung an den Brookweg 

Bereich 2 ï  Östlich rückwärtig der Dorfstraße/südlich rückwärtig Dorfstraße angebunden an  

 die Dorfstraße und auf der Ostseite angrenzend an eine kleinere Waldfläche 

Bereich 3 - Nördlich rückwärtig Klein Hansdorfer Straße als Weiterentwicklung des  

 rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 18 

Bereich 4 -  Nordwestlich rückwärtig Alte Landstraße am Ortsausgang Richtung Bargteheide 

Bereich 5 - Die bestehende Ausgleichsfläche/Streuobstwiese im Zusammenhang  mit der  

 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 südwestlich Klein Hansdorfer Straße und  

 östlich Heideweg 

Bereich 6 -  Südwestlich des Baugebietes Timmerhornskamp/Struskamp bis hin zum Heideweg 

Bereich 7 -  Am südlichen Ortsausgang Timmerhorn, nordwestlich Alte Landstraße und  

 südöstlich Baugebiet Struskamp 

Bereich 8 -  Nordwestlich Alte Landstraße bis zur Gemeindegrenze, östlich Heideweg bis hin  

 zum Baugebiet Struskamp  

 

Am Ende dieser Ordnungsziffer der Begründung ist die Übersicht mit den zugrunde gelegten 

Standorten mit den Bereichen 1 bis 8  entsprechend abgegrenzt und bezeichnet. 

 

 

Bereich 1 

Der Bereich der sogenannten Schulkoppel westlich rückwärtig Brookweg und  westlich 

rückwärtig Dorfstraße mit Anbindung an den Brookweg 

  

Der Bereich 1 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht. 

 

Bei dem Bereich 1 handelt es sich um die so genannte Schulkoppel, einer gemeindeeigenen 

Fläche. Sie ist eine Weidefläche mit einer sehr kurz gefressenen Grasnarbe und wird als 

ganzjährige Standweide zur Pferdehaltung genutzt. Randlich wird diese Fläche durch 

Knickstrukturen mit typischer Gehölzvegetation an der Südwest- und Nordwestseite eingefasst. 

Neben den Baum- und Strauchbereichen sind auch ältere prägende Überhälter vorhanden. 

  

Innerhalb dieser Fläche befinden sich u.a. kleinere bauliche Anlagen, teilweise als 

Pferdeunterstand. 

 

Die Fläche selbst stellt sich mit einem leichten Gefälle in Richtung Westen dar mit Höhen von 

+ 29,0 m NN an der Südwestseite und bis + 30,0 m NN am östlichen Rand der vorhandenen 

Altbebauung. 

 

An die Fläche grenzt im Osten die Betriebsfläche eines landwirtschaftlichen Betriebes an. Im 

Norden, ca. 50 m abgesetzt, befinden sich die Hofflächen eines weiteren landwirtschaftlichen 

Betriebes. 

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist nicht zu erwarten. 

 

Problematisch ist für diesen Bereich jedoch die erforderliche Schmutzwasserableitung. In der 

Ortslage Klein Hansdorf, und somit auch im Brookweg, erfolgt die Schmutzwasserableitung 

über ein Vakuumsystem, das bereits jetzt dem Grunde nach ausgelastet ist und voraussichtlich 

die aus diesem Bereich zu erwartende Schmutzwassermenge nicht mehr aufnehmen kann. Es 

wäre hierfür sowohl innergebietlich als auch außergebietlich eine alternative 

Schmutzwasserableitung zu entwickeln bis hin zu Bereichen mit Freigefälleleitungen. Hierbei 

ist voraussichtlich auch mit der Einrichtung einer Abwasserpumpstation zu rechnen. 
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Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des Grünlandes als Standweide 

in Verkehrsflächen und Bauflächen. Aufgrund der randlichen Einfassung durch 

Knickstrukturen, teilweise mit Überhältern, können diese auf ganzer Länge unter 

Berücksichtigung notwendiger Abstandserfordernisse zu den Bauflächen erhalten werden, 

sodass hierüber, wie bisher, eine vorhandene Ortsrandeingrünung und Einbindung in die freie 

Landschaft bestehen bleibt. 

 

Bereich 2  
Östlich rückwärtig der Dorfstraße/südlich rückwärtig Dorfstraße angebunden an die Dorfstraße 

und auf der Ostseite angrenzend an eine kleinere Waldfläche. 

 

Der Bereich 2 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 2 handelt es sich um eine Grünlandfläche östlich rückwärtig der Altbebauung 

auf der Ostseite der Dorfstraße bis hin zu einer kleineren Waldfläche als östliche Abgrenzung. 

Sie ist mit einzelnen Bäumen durchsetzt und wird ansonsten als Grünland genutzt. Randlich 

wird diese Fläche im Südwesten, Nordwesten und Nordosten durch die Altbaugrundstücke 

begrenzt. Hier befinden sich auch einzelne größere Einzelbäume bzw. Baumgruppen. Für den 

auf der Südostseite angrenzenden durchgehenden Waldbereich sind für eine mögliche 

Siedlungsentwicklung Nutzungseinschränkungen durch den einzuhaltenden Waldabstand von 

30 m parallel zur Waldfläche zu berücksichtigen Dies führt dazu, dass sich hiernach nur noch 

ein ca. 50 m breiter Streifen als potenzielle Baufläche ergibt.   

 

Das Grünland ist als extensiv genutztes Grünland zu bewerten. 

 

Die Fläche selbst stellt sich mit einem leichten Gefälle in Richtung Südwesten mit Höhen von  

+ 31,0 m NN an der Südwestecke und bis + 30,5 m NN in der Ostecke angrenzend an die 

Waldfläche dar. 

 

An die Fläche grenzt im Westen die Betriebsfläche eines landwirtschaftlichen Betriebes an. 

Auch im näheren Umgebungsbereich auf der Westseite der Dorfstraße befinden sich die 

Hofflächen eines weiteren landwirtschaftlichen Betriebes mit Intensivtierhaltung. Aufgrund der 

östlichen Lage des Standortes zu den landwirtschaftlichen Betrieben ist demnach mit 

Geruchsbeeinträchtigungen zu rechnen. Eine gutachtliche Untersuchung hierfür wird jedoch 

nicht als erforderlich angesehen. Aufgrund des einzuhaltenden Waldschutzstreifens ist mit 

einem unverhältnismäßig hohen technischen Erschließungsaufwand zu rechnen, der sowohl die 

verkehrliche Erschließung als auch die  leitungsgebundene Erschließung betrifft.   

 

Aufgrund der vorhandenen Grundstücksanbindungen nach Norden hin an die Dorfstraße ist ein 

Fassen und Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich gar nicht möglich, da die 

Dorfstraße in diesem Anbindebereich ca. 2,0 m über dem Südteil der Fläche liegt. 

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist nicht zu erwarten. 

 

Problematisch ist für diesen Bereich jedoch die erforderliche Schmutzwasserableitung. In der 

Ortslage Klein Hansdorf, und somit auch im nördlichen Teil der Dorfstraße, erfolgt die 

Schmutzwasserableitung über ein Vakuumsystem, das bereits jetzt dem Grunde nach 

ausgelastet ist und voraussichtlich die aus diesem Bereich zu erwartende Schmutzwassermenge 

nicht mehr aufnehmen kann. Es wäre hierfür sowohl innergebietlich als auch außergebietlich 

eine alternative Schmutzwasserableitung zu entwickeln bis hin zu Bereichen mit 

Freigefälleleitungen im südlich angrenzenden Ortsteil Timmerhorn. Hierbei ist voraussichtlich 

auch mit der Einrichtung einer Abwasserpumpstation zu rechnen. Auch dieser voraussichtlich 

überaus hohe Erschließungsaufwand schließt somit den Standort 2 als möglichen 

Alternativstandort aus. 
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Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des extensiv genutzten 

Grünlandes und dem Fortfall des in der Fläche befindlichen Einzelbaumbestandes, in 

Verkehrsflächen und Bauflächen. Bei der baulichen Entwicklung ist jedoch der 

Waldschutzstreifen von 30,0 m Breite zu berücksichtigen, sodass  hieraus Pufferflächen als 

Grünland in Richtung der bestehenden Waldflächen zu entwickeln wären. Eine besondere 

Einbindung in die freie Landschaft wäre hier nicht erforderlich, weil die bestehenden 

Siedlungsränder im Norden, Westen und Süden und die Waldfläche im Osten unverändert 

bleiben.  

 

Allgemein: 

Aufgrund vorstehender Ausführungen zu den Bereichen 1 und 2 ist festzustellen, dass diese 

allein aufgrund der aufgeführten Erschließungsproblematiken zur Entwicklung wohnbaulicher  

Siedlungsflächen für die Ortsteile Klein Hansdorf und Timmerhorn ausscheiden.  

 

Sie werden daher nicht weiter betrachtet und bewertet, jedoch auch in der tabellarischen 

Zusammenstellung aufgeführt. 

 

 

Bereich 3 

Nördlich rückwärtig Klein Hansdorfer Straße als Weiterentwicklung des rechtswirksamen 

Bebauungsplanes Nr. 18 

 

Der Bereich 3 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 3 handelt es sich um eine intensiv genutzte Grünlandfläche nördlich 

rückwärtig des östlichen Teiles der Klein Hansdorfer Straße. Er grenzt durchgehend an 

Altbaugrundstücke an und kann verkehrlich angebunden werden über hinreichend breite 

Verkehrsflächen im Westen, über einen gesicherten Wohnweg und im Osten und über eine 

freigehaltene Fläche zwischen den Altbaugrundstücken in hinreichender Breite für eine 

angemessene Erschließungsstraße. 

 

Die Fläche selbst ist ausgeräumt. Lediglich in seinem Westteil durchläuft ein Knick geringer 

Wertigkeit in etwas in der Mitte der Fläche des Bereiches 3, sodass bei einer baulichen 

Entwicklung diese Knickstrukturen zumindest randlich nach Norden hin verschoben werden  

müssten. Dies gilt auch für den hier dann nach Norden verlaufenden Knick. In diese 

Knickstrukturen sind in dem nach Norden abknickenden Knickteil einzelne Überhälter 

vorhanden, die dann entfernt werden müssen. 

 

Die Fläche selbst stellt sich mit einem deutlichen Gefälle in Richtung Westen mit Höhen von    

+ 32,5 m NN nach Osten ansteigend bis + 37,5 m NN in der Nordostecke dar.  

 

Aufgrund der vorhandenen Geländesituation mit Gefälle in Richtung Westen ist ein Fassen und 

Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich möglich mit einer Ableitung dann  in 

Vorflutsysteme westlich des Heideweges. Sofern eine Oberflächenwasserrückhaltung 

erforderlich ist, könnte diese dann im westlichen Teil aufgrund des Geländegefälles auch als 

Retentionsfläche ausgebildet werden.  

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist insbesondere gegenüber der östlich abgesetzt 

liegenden Alten Landstraße (L 225) zu erwarten. Für Beeinträchtigungen aus der Klein 

Hansdorfer Straße ist aufgrund aktuell vorliegender Schallschutzuntersuchungen nicht von dem 

Erfordernis von passiven Schallschutzmaßnahmen auszugehen.  

 

Die Fläche könnte mit einer in der Mitte geführten Erschließungsstraße dann zweizeilig als 

Wohnbaufläche entwickelt werden, mit den beiden verkehrlichen und infrastrukturellen 

Vernetzungspunkten im Westen und im Osten.  
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Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des Grünlandes in 

Verkehrsflächen und Bauflächen und dem Erfordernis zur Verschiebung von Knickteilen bis ca. 

160 lfdm. Mit einer Verschiebung dieser Knickteile und dem Erfordernis zum Ausgleich könnte 

jedoch hier dann eine nördliche Abgrenzung der Bauflächen durch zu verschiebende und zu 

ergänzende Knickteile auf ganzer Länge unter Berücksichtigung notwendiger 

Abstandserfordernisse zu den Bauflächen entwickelt werden, sodass sich hierüber dann eine 

neue Ortsrandeingrünung und Einbindung in die freie Landschaft ergeben könnte.  

 

Bei gemeinsamer Entwicklung der Bereiche 3 und dem folgend beschriebenen Bereich 4 

stünden dann bis zu ca. 275 lfdm. Knick für Verschiebung und Ergänzungspflanzung am 

Nordrand des Bereiches 3 zur Verfügung. 

 

Der Bereich 3 war bereits dem Grunde nach als Strukturplan mit Wiedergabe der schematischen 

Ansätze der künftigen Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit der Aufstellung der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt.  

 

 

Bereich 4  
Nordwestlich rückwärtig Alte Landstraße am Ortsausgang Richtung Bargteheide 

 

Der Bereich 4 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 4 handelt es sich um eine intensiv genutzte Grünlandfläche nördlich 

rückwärtig des östliche Teiles der Klein Hansdorfer Straße. Er grenzt durchgehend an seiner 

Südseite und Ostseite an Altbaugrundstücke an und kann verkehrlich angebunden werden über 

eine freigehaltene Fläche zwischen den südlichen Altbaugrundstücken der Klein Hansdorfer 

Straße in hinreichender Breite für eine angemessene Erschließungsstraße.  

 

Die Fläche selbst ist ausgeräumt. Lediglich in seinem Westteil durchläuft ein Knick geringer 

Wertigkeit die Fläche in nordsüdlicher Richtung, sodass bei einer baulichen Entwicklung diese 

Knickstrukturen zumindest randlich nach Westen hin verschoben werden müssten. In dieser 

Knickstruktur sind einzelne Überhälter vorhanden, die dann künftig entfallen werden. 

 

Die Fläche selbst stellt sich als relativ ebene Fläche dar mit  leichtem Gefälle in Richtung 

Westen. Hier sind Höhen von + 37,5 m NN nach Osten ansteigend bis + 39,0 m NN in der 

Nordostecke dar.  

 

Aufgrund der vorhandenen Geländesituation mit Gefälle in Richtung Südwesten ist ein Fassen 

und Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich möglich mit einer Ableitung dann 

in Vorflutsysteme westlich des Heideweges. Sofern eine Oberflächenwasserrückhaltung 

erforderlich ist, könnte diese dann im südlichen Teil auch als Retentionsfläche ausgebildet 

werden bzw. gemeinsam mit dem vorstehend beschriebenen Bereich 3, sofern dieser Bereich 3 

vorher oder zeitgleich entwickelt werden würde.  

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist insbesondere gegenüber der östlich abgesetzt 

liegenden Alten Landstraße (L 225) zu erwarten. Für Beeinträchtigungen aus der Klein 

Hansdorfer Straße ist aufgrund aktuell vorliegender Schallschutzuntersuchungen nicht von dem 

Erfordernis von passiven Schallschutzmaßnahmen auszugehen. Der Bereich ist voraussichtlich 

insgesamt jedoch von Lärmbelastungen von der verkehrlich hoch belasteten L 225 betroffen.  

 

Die Fläche könnte mit einer kleinen innergebietlichen Erschließungsstraße mit einer 

verkehrlichen und infrastrukturellen Vernetzung an den Ostteil der Klein Hansdorfer Straße 

erschlossen werden. 

 



Amt B-L, Jersbek, F-6.Änd-OT T-., August 2017  9 

GEMEINDE JERSBEK  FLÄCHENNUTZUNGSPLAN -NEU- 6. ÄNDERUNG 

 

 

Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des Grünlandes in 

Verkehrsflächen und Bauflächen und dem Erfordernis zur Verschiebung von Knickteilen bis ca. 

150 lfdm. Mit einer Verschiebung dieser Knickteile und dem Erfordernis zum Ausgleich könnte 

jedoch hier dann eine westliche und nördliche Abgrenzung der Bauflächen durch zu 

verschiebende und zu ergänzende Knickteile auf ganzer Länge unter Berücksichtigung 

notwendiger Abstandserfordernisse zu den Bauflächen entwickelt werden, sodass sich hierüber 

dann eine neue Ortsrandeingrünung und Einbindung in die freie Landschaft ergeben könnte.  

 

Bei gemeinsamer Entwicklung der Bereiche 3 und 4 stünden dann bis zu ca. 195 lfdm.  Knick 

für Verschiebung und Ergänzungspflanzung an der West- und  Nordseite des Bereiches 4 zur 

Verfügung. 

 

Der Bereich 4 war bereits dem Grunde nach als Strukturplan mit Wiedergabe der schematischen 

Ansätze der künftigen Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit der Aufstellung der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes für seinen südlichen Teil dargestellt.  

 

 

Bereich 5  
Die bestehende Ausgleichsfläche/Streuobstwiese im Zusammenhang mit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 12 südwestlich Klein Hansdorfer Straße und östlich Heideweg 

 

Der Bereich 5 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 5 handelt es sich um eine extensiv genutzte Grünlandfläche als 

Ausgleichsfläche. Sie ist darüber hinaus mit Obstbäumen alter Sorten als Streuobstwiese 

angelegt. Sie wird als Standweide für Schafe genutzt und dient auch dem Auslauf von Geflügel. 

Der Bereich 5 grenzt an seiner Südostgrenze an Altbaugrundstücke des Siedlungsbereiches 

Timmerhornskamp/Struskamp an und wird eingefasst durch vorhandene Knickstrukturen 

entlang der Klein Hansdorfer Straße sowie des Heideweges, hier auch mit prägenden 

Überhältern bestockt und an seiner Südostseite abgegrenzt durch eine Knickneuanlage neuerer 

Zeitstellung. Eine verkehrliche und infrastrukturelle Anbindung wäre über die Klein Hansdorfer 

Straße zu entwickeln, weil hier die erforderlichen Infrastrukturen vorgehalten werden. 

 

Die Fläche selbst ist aufgrund der extensiven Beweidung relativ ausgeräumt. Der Knick neuerer 

Zeitstellung als südöstliche Abgrenzung des Bereiches verläuft derzeit  nicht entlang der 

tatsächlichen Flurstücksgrenze, sodass er bei einer baulichen Entwicklung in seinem westlichen 

Teil verschoben werden müsste. In dieser neueren Knickstruktur sind keine Überhälter 

vorhanden. 

 

Die Fläche selbst stellt sich als relativ ebene Fläche mit leichtem Gefälle in Richtung Westen 

dar. Hier sind Höhen um + 36,5 m NN vorhanden.  

 

Aufgrund der vorhandenen Geländesituation als relativ ebener Bereich ist ein Fassen und 

Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich möglich mit einer Ableitung dann in 

Vorflutsysteme westlich des Heideweges. Eine Oberflächenwasserrückhaltung innergebietlich  

erscheint aufgrund der geringen Flächengröße nicht sinnvoll. Dies sollte, wenn erforderlich, im 

Zusammenhang mit der bereits bestehenden Regenwasserrückhaltung westlich rückwärtig des 

Bürgerhauses erfolgen.  

 

.  
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Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm von der Klein Hansdorfer Straße und des 

Heideweges  ist  nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen aus der benachbarten Nutzung des 

Bürgerhauses mit den zugehörigen Freiflächenbereichen sowie dem gleichfalls hier 

vorhandenen Feuerwehrgerätehaus sind zwar gegeben, jedoch vertretbar. Aufgrund aktuell 

vorliegender Schallschutzuntersuchungen besteht kein Erfordernis von passiven 

Schallschutzmaßnahmen. Der Bereich ist nicht von Lärmbelastungen von der verkehrlich hoch 

belasteten L 225 betroffenDie Fläche kann mit einer kleinen innergebietlichen 

Erschließungsstraße mit einer verkehrlichen und infrastrukturellen Vernetzung an die 

nordöstlich vorbeiführende Klein Hansdorfer Straße erschlossen werden.  

 

Eingriffe in die Landschaft und die derzeitige Nutzung als Ausgleichsfläche sowie 

Streuobstwiese ergeben sich durch die Umnutzung des extensiven Grünlandes in 

Verkehrsflächen und Bauflächen und dem Erfordernis zur Verschiebung von Knickteilen bis 

etwas über 50 lfdm. Darüber hinaus ist zumindest ein Knickdurchbruch erforderlich zur 

Anlegung der verkehrlichen Erschließung. Mit einer Verschiebung dieser Knickteile und dem 

möglichen Lückenschluss in den vorhandenen Knicks durch Neuanpflanzungen könnte hier 

dann eine vollständige Abgrenzung  der Bauflächen durch vorhandene, zu verschiebende und zu 

ergänzende Knickteile unter Berücksichtigung notwendiger Abstanderfordernisse zu den 

Bauflächen entwickelt werden, sodass sich hierüber dann eine neue Ortsrandeingrünung und 

Einbindung in die freie Landschaft ergeben könnte.  

 

Für die erforderlichen Ausgleiche zum Ausgleich der bisherigen Ausgleichsfunktion, der 

Pflanzfläche der bisherigen Streuobstwiese sowie der Eingriffe in das Schutzgut Boden durch 

die möglichen baulichen Entwicklungen ist auf Ausgleichspotenziale der Gemeinde an anderer 

Stelle im Gemeindegebiet bzw. auf zwischenzeitig erworbene Ökopunkte zurückzugreifen. Für 

das erforderliche Umsetzen bzw. Nachpflanzen der alten Obstbäume stehen im Nahbereich auf 

der Westseite der Klein Handorfer Straße/Heideweg hinreichend Fläche zur Verfügung als neue 

Streuobstwiese. Des Weiteren ist auch die Möglichkeit einer Knickneuanlage in diesen 

Bereichen der neuen Streuobstwiesenstandorte gegeben. 

 

Der Bereich 5 war bereits dem Grunde nach im Strukturplan mit Wiedergabe der schematischen 

Ansätze der künftigen Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit der Aufstellung der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes als Bereich des künftigen Ortszentrums um das 

Bürgerhaus dargestellt.  

  

Darüber hinaus ist in diesem seinerzeitigen Siedlungsentwicklungskonzept auch ein Prüfauftrag 

formuliert, inwieweit die bestehende Obststreuwiese für andere Funktionen und Nutzungen 

geöffnet bzw. umstrukturiert werden kann. Hierzu werden nachfolgend die entsprechenden 

seinerzeitigen Ausführungen als Zitat wiedergegeben: 

 

ĂZitatñ 

Im Zuge der weiteren Siedlungsentwicklung in  diesem Bereich ist es sinnvoll zu prüfen, 
inwieweit die mit dem Bebauungsplan Nr. 12 festgesetzte Obststreuwiese für eine Freizeit- 
und Erholungsfunktion, zumindest teilweise, geöffnet und genutzt werden kann. Hierbei 
könnten dann neue Wegebeziehungen zum Bürgerhaus entwickelt und in Teilbereichen 
Freizeiteinrichtungen, wie z.B. Schachspielplatz u.Ä., integriert werden. 
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Bereich 6 

Südwestlich des Baugebietes Timmerhornskamp/Struskamp bis hin zum Heideweg 

 

Der Bereich 6 kommt für eine wohnbauliche  Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 6 handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackerfläche südwestlich an das 

Baugebiet Timmerhornskamp/Struskamp angrenzend bis hin zum Heideweg. Es grenzt 

durchgehend an seiner Nordostseite an Altbaugrundstücke des Baugebietes 

Timmerhornskamp/Struskamp an. Nordwestlich grenzt er an die einfassende Knickstruktur der 

hier vorhandenen Streuobstwiese und im Süden an die große Ackergrünlandfläche, abgetrennt 

durch einen mittelwertigen Knick mit einigen wenigen Überhältern.  

 

 

Die prägende landschaftliche Abgrenzung ist jedoch die Knickabgrenzung entlang der Ostseite 

des Heideweges mit seinem relativ dichten Überhälterbestand auf hohem Knickwall. Er kann 

verkehrlich und infrastrukturell angebunden werden über die vorhandene Straße 

Timmerhornskamp. Zur Vernetzung ist zumindest auch eine verkehrliche Anbindung an den 

Heideweg zum Abführen des innergebietlichen Ziel- und Quellverkehres erforderlich. Dies gilt 

auch an seiner Südseite, als dass auch hier langfristig Vernetzungen mit anderen Bereichen 

nicht auszuschließen sind. Die Anbindungen an den Heideweg aber auch nach Süden hin an den 

Bereich 8 bedingen dann Knickdurchbrüche in erforderlicher Bereite für die verkehrlichen 

Erschließungen. 

 

Die Fläche  ist ausgeräumt und wird intensivst als Ackerfläche genutzt.   

 

Die Fläche stellt sich als relativ ebene Fläche dar mit leichtem Gefälle in Richtung Westen. Hier 

sind Höhen von + 31,5 m NN nach Osten ansteigend bis + 33,5 m NN in der Ostecke dar. 

 

Aufgrund der vorhandenen Geländesituation mit Gefälle in Richtung Westen ist ein Fassen und 

Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich mit einer Ableitung dann in 

Vorflutsysteme westlich des Heideweges möglich. Sofern eine Oberflächenwasserrückhaltung 

erforderlich ist, könnte diese dann im westlichen Teil auch als Retentionsfläche ausgebildet  

werden.  

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist gegenüber der östlich deutlich abgesetzt 

liegenden Alten Landstraße (L 225) nicht zu erwarten. Für den Heideweg, westlich des 

Bereiches 6 vorbeiführend, können passive Schallschutzmaßnahmen nicht ausgeschlossen 

werden.  

 

Die Fläche könnte mit einer innergebietlichen Erschließungsstraße erschlossen und mit einer 

verkehrlichen und infrastrukturellen Vernetzung an die Straße Timmerhornskamp angebunden 

werden. Verkehrlich besteht voraussichtlich das Erfordernis für eine Vernetzung mit dem 

Heideweg und dem südlich angrenzenden Bereich 8.  

 

Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des intensiv genutzten 

Ackerlandes in Verkehrsflächen und Bauflächen mit dem Erfordernis von Knickdurchbrüchen 

in Richtung Heideweg und nach Süden in Richtung des Bereiches 8. Da der Bereich bereits jetzt 

im Nordwesten, Westen und Süden durch vorhandene Knickstrukturen eingefasst ist, wären die 

sich ergebenden Ausgleiche für die erforderlichen Knickeingriffe an anderer Stelle durch die 

Gemeinde durch Neuanpflanzung von Knicks auszugleichen. Für diese vorhandenen 

Knickstrukturen könnten dann unter Berücksichtigung erforderlicher Abstandserfordernisse die 

Bauflächen entwickelt werden. Eine Ortsrandeingrünung und Einbindung in die freie 

Landschaft ist bereits jetzt durch die vorhandenen und künftig zu erhaltenden Knickstrukturen 

gegeben.  
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Bereich 7 

Am südlichen Ortsausgang Timmerhorns, nordwestlich Alte Landstraße und südöstlich 

Baugebiet Struskamp 

 

Der Bereich  kommt für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 

 

Bei dem Bereich 7 handelt es sich um die mögliche Erweiterung des Baugebietes 

Struskamp/Timmerhornskamp in Richtung Alte Landstraße, westlich der Ortslage Timmerhorn. 

Es ist eine Weidefläche mit einer sehr kurz gefressenen Grasnarbe und sie wird als ganzjährige 

Standweide zur Schafhaltung genutzt. Randlich wird diese Fläche an der Südwestseite und 

Südostseite entlang der Alten Landstraße durch gering- bis mittelwertige  Knickstrukturen mit 

typischer Gehölzvegetation eingefasst. Neben den Baum- und Strauchbereichen sind auch ältere 

prägende Überhälter, insbesondere entlang der Alten Landstraße, vorhanden.  

 

Die Fläche selbst stellt sich mit einem leichten Gefälle in Richtung Südwesten dar mit Höhen 

von + 33,0 m NN an der Südecke und bis + 35,0 m NN am Nordostrand.  

 

An der Nordwestseite und Nordostseite grenzt Altbebauung, vorwiegend als Wohnnutzung, an. 

Entlang der Südostseite verläuft die verkehrlich hochbelastete Landesstraße 225 (Alte 

Landstraße), die sich deutlich bezüglich der Lärmimmissionen in den Standort hinein auswirkt. 

Aus diesem Grunde besteht das Erfordernis zur Entwicklung von aktivem Schallschutz als 

Lärmschutzwall ggf. auch in Kombination als Lärmschutzwall mit aufgesetzter 

Lärmschutzwand, die zur Sicherung einer hinreichenden Wirksamkeit sowohl nach Süden als 

auch nach Norden deutlich über den Bereich des Alternativstandortes hinausgehen muss, also 

hierdurch auch benachbarte Flächen von den aktiven Schallschutzmaßnahmen betroffen sind. 

 

Da für die Sicherung eines hinreichenden aktiven Schallschutzes eine Unterbrechung des 

Lärmschutzwalles zur Anbindung einer Erschließungsstraße an die Alte Landstraße nicht in 

Betracht kommen wird, wäre dieser Bereich zunächst vollständig über die vorhandenen 

Erschließungsstraßen Timmerhornskamp und Struskamp zu erschließen. Da diese Straßen 

jedoch als verkehrsberuhigte Bereiche ĂSchrittgeschwindigkeitñ ausgebaut sind, wird eine 

Erschließungslösung hierüber als nicht vertretbar angesehen. Eine Anbindung nach Nordosten 

in Richtung Klein Hansdorfer Straße scheidet aufgrund einer durchgehenden Altbebauung aus.  

 

Die vorstehenden beiden Absätze gelten unter dem Ansatz einer möglichen wohnbaulichen 

Nutzung dieses Bereiches. Dieses ist jedoch nicht aktuelles Planungsziel der Gemeinde. 

 

Im Nahbereich befinden sich keine landwirtschaftlichen Betriebsstellen. 

 

Zu der vorgenannten letzten Siedlungsentwicklungsrichtung zur Alten Landstraße hin ist darauf 

hinzuweisen, dass von Seiten der Gemeinde eine Planungsidee zur Entwicklung einer 

Nahversorgungseinrichtung für Dinge des täglichen Bedarfes in Kombination mit 

Gewerbegebietsflächen ortsplanerisch in diesen Bereich der Ortslage Timmerhorns 

zielführender ist, weil ein erneutes Heranrücken von normaler Wohnnutzung in Richtung der 

verkehrlich hoch belasteten Alten Landstraße (L 225) im Grundsatz vermieden wird und 

hierüber für beide Ortsteile eine bisher fehlende ortsbezogene Nahversorgungseinrichtung 

entwickelt werden kann.  

 

Hierzu erfolgte eine erste Abstimmung mit übergeordneten Behörden in Form einer 

Planungsanzeige und erste Beteiligung mit übergeordneten Fachbehörden durch die 7. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ï neu ï Ortsteil Timmerhorn in Verbindung mit dem 

Bebauungsplan Nr. 21 ï Ortsteilt Timmerhorn. Die Planverfahren ruhen zurzeit.  
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Von Seiten der Gemeinde wird jedoch an diesem ortsplanerischen Ziel zur Entwicklung einer 

Nahversorgungseinrichtung und Gewerbegebietsfläche festgehalten. Aus diesem Grunde 

scheidet dann in südlicher Verlängerung der Straße Struskamp eine Wohnbauentwicklung aus.  

 

In dem für diese Planung entwickelten Strukturplan ist vorsorgend bereits eine fuß- und 

radläufige Vernetzung mit der Straße Struskamp und eine Weiterführung der innergebietlichen 

Erschließungsstraße in Richtung Westen zur möglichen Vernetzung mit Wohnbauflächen 

westlich des derzeitigen Baugebietes Timmerhornskamp/Struskamp dargestellt. Diese 

Vernetzungen sind darüber hinaus schon in dem Siedlungsentwicklungskonzept der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes planerisch angedacht. 

 

Bei der vorstehend beschriebenen Entwicklung ergeben sich Eingriffe in die Landschaft durch 

die Umnutzung des intensiv genutzten Grünlandes als Standweide nunmehr in Verkehrsfläche 

und Bauflächen mit dem Erfordernis zu Knickdurchbrüchen an der Alten Landstraße und nach 

Westen in Richtung des Bereiches 8.  

 

Da der Bereich bereits jetzt im Südosten und Westen durch vorhandene Knickstrukturen 

eingefasst ist und im Norden und Osten an vorhandene Altbebauung angrenzt, wären die sich 

ergebenden Ausgleiche für die erforderlichen Knickeingriffe an anderer Stelle durch die 

Gemeinde durch Neuanpflanzung von Knicks auszugleichen. Für diese vorhandenen 

Knickstrukturen könnten dann unter Berücksichtigung erforderlicher Abstandserfordernisse die 

Bauflächen für gewerbliche Nutzungsstrukturen entwickelt werden. Eine Ortsrandeingrünung 

und Einbindung in die freie Landschaft ist bereits jetzt durch die vorhandenen Knickstrukturen 

gegeben. 

 

Aufgrund einer überwiegend gewerblichen Nutzung in diesem Bereich ergeben sich relativ 

hohe Versiegelungsanteile auf den Bauflächen. Aus diesem Grunde ist in diesem Bereich eine 

hinreichend große Regenwasserkläranlage zu integrieren mit Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers in übergeordnete Vorflutsysteme. Dies würde dann auch schon den Bereich 

8 berühren. 

 

 

Bereich 8 

Nordwestlich Alte Landstraße bis zur Gemeindegrenze, östlich Heideweg bis hin zum 

Baugebiet Struskamp/Timmerhornskamp 

 

Der Bereich 8  kommt für eine ge4werbliche Nutzung im östlichen und wohnbaulichen 

Nutznung im westlichen Teil in Betracht 

 

Bei dem Bereich 8 handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackergrünlandfläche, überwiegend 

abgesetzt der bestehenden Ortslage Timmerhorn. Lediglich  in der Nordostecke grenzt dieser 

Bereich an das Baugebiet Struskamp/Timmerhornskamp an. An der Südwestseite der Fläche 

befindet sich auch die Gemeindegrenze Jersbeks zum Nachbarort Ammersbek. Hier grenzt die 

Fläche zwischen Alte Landstraße und Heideweg durchgehend an altbebaute 

Wohnbaugrundstücke an.   

 

Die Fläche selbst ist ausgeräumt ohne gliedernde Strukturen. Sie wird jedoch dem Grunde nach 

vollständig durch Knickstrukturen mit alten Überhältern eingefasst. Die verbindenden 

Knickteile entlang des Heideweges und der Alten Landstraße sind in den Bereichen mit einer 

hohen Überhälterdichte von geringer Bedeutung. Gleichwohl ist der historische Knick entlang 

der Ostseite des Heideweges, insbesondere auch aufgrund seines hohen Knickwalles, von 

besonderer Bedeutung. 
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Die Fläche selbst stellt sich mit einem  leichten Gefälle in Richtung Westen mit Höhen von       

+ 32,0 m NN entlang der Westseite und bis + 33,5 m NN in der Nordostecke dar, angrenzend an 

die Bauflächen des Baugebietes Struskamp bzw. dem Bereich 7.  

 

Aufgrund der vorhandenen Geländesituation mit Gefälle in Richtung Westen ist ein Fassen und 

Ableiten anfallenden Oberflächenwassers voraussichtlich mit einer Ableitung dann in 

Vorflutsysteme westlich des Heideweges möglich. Hierbei sind ggf. auch bauliche 

Entwicklungen im Bereich 7 technisch zu berücksichtigen. 

 

Ein Schallschutzerfordernis aus Verkehrslärm ist insbesondere gegenüber der Alten Landstraße 

(L 225) zu erwarten.  

 

In Anlehnung an die Vorgaben zum Bereich 7 ist auch für den Bereich 8 davon auszugehen, 

dass innerhalb dieser sehr großen Fläche eine Gliederung und Festlegung unterschiedlicher 

Nutzungsstrukturen erforderlich sein wird mit einer potenziellen Wohnnutzung in Richtung 

Nordwesten dieser Fläche. In dem verbleibenden südöstlichen Teilbereich wären dann 

wiederrum Bauflächen für besondere Nutzungen bzw. gewerbliche Nutzungen zu entwickeln. 

 

Aufgrund der deutlichen Ortsabgesetztheit zur Ortslage Timmerhorn für große Teile dieses 

Bereiches ist davon auszugehen, dass eine potenzielle Siedlungsentwicklung in diesem Bereich 

ortsplanerisch erst nach einer möglichen Entwicklung des Bereiches 7  mit einer überwiegend 

gewerblichen Nutzung und den nördlich angrenzenden Bereichen 5 und 6 mit wohnbaulicher 

Nutzungsstruktur städtebaulich vertretbar ist. Städtebaulich vertretbar wären hier nur kleinere 

wohnbauliche Siedlungsbereiche in der Nordecke des Bereiches 8 zur städtebaulichen 

Vernetzung der Bereiche 6 und 7, wie sie bereits im Strukturplan mit Wiedergabe der 

schematischen Ansätze der künftigen Siedlungsentwicklung in der 3. Änderung des 

Flächennutzungsplanes dargestellt sind.  

 

Eingriffe in die Landschaft ergeben sich durch die Umnutzung des intensiv genutzten 

Ackerlandes in Verkehrsfläche und Bauflächen sowie zu erwartenden größeren 

Infrastrukturflächen  mit dem Erfordernis zu Knickdurchbrüchen in Richtung Alte Landstraße 

und Heideweg sowie zur Vernetzung mit den Bereichen 6 und 7. Da der Bereich bereits jetzt im 

Nordwesten, Norden, Osten und Südosten durch vorhandene Knickstrukturen eingefasst ist, 

wären die sich ergebenden Ausgleiche für die erforderlichen Knickeingriffe an anderer Stelle 

durch die Gemeinde durch Neuanpflanzung von Knicks auszugleichen, sofern dies nicht in 

einer zu entwickelnden Pufferfläche zur Gliederung der wohnbaulichen bzw. gewerblichen 

Baustrukturen möglich ist. Für diese vorhandenen Knickstrukturen könnten dann unter 

Berücksichtigung erforderlicher Abstandserfordernisse die verschiedenen Bauflächen 

entwickelt werden. Eine Ortsrandeingrünung und Einbindung in die freie Landschaft ist bereits 

jetzt durch die vorhandenen Knickstrukturen gegeben. Es erscheint jedoch ortsplanerisch 

sinnvoll, hier zur Gliederung des großen Bereiches neue lineare Großgrünstrukturen zu 

entwickeln. 

 

Allgemein: 

Im Zuge der vorstehend beschriebenen aktuellen Siedlungsüberlegungen der Gemeinde zu den 

Bereichen 1 bis 8 ist festzustellen, dass die Bereiche 1 und 2 in der Ortslage Klein Hansdorf in 

der weitergehenden Bewertung nicht in Betracht kommen, gleichwohl der Bereich 1, die 

sogenannte Schulkoppel, sich im Eigentum der Gemeinde befindet und sie somit bereits einen 

direkten Zugriff hätte. 
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Für die verbleibenden Bereiche 3 bis 8, angesiedelt im Bereich der Ortslage Timmerhorn von 

der Einmündung des Heideweges in die Klein Hansdorfer Straße im Westen  bis hin zur Alten 

Landstraße im Osten, sind die grundlegenden Betroffenheiten  bereichsbezogen aufgeführt. mit 

dem Ansatz, dass der Bereich 7 und der Ostteil des Bereiches 8 im Grundsatz nur für 

gewerbliche Nutzungen berücksichtigt werden sollen. In den übrigen Bereichen ist dann 

grundsätzlich von einer wohnbaulichen Nutzung auszugehen. Von daher scheiden die Bereiche 

7 und teilweise 8 für die weitere Alternativenbetrachtung gleichfalls aus. 

 

Somit verbleiben nur  noch die Bereiche 3 bis 6 für die Festlegung des endgültigen Standortes 

des aktuellen wohnbaulichen Siedlungsansatzes zur Deckung des bestehenden örtlichen 

Wohnbaulandbedarfes.  

 

Wenngleich mit der Fläche westlich des Baugebietes Timmerhornskamp/Struskamp bis zum 

Heideweg eine aktuell ackerbaulich genutzte Fläche in Betracht kommt und die Obststreuwiese 

im Verhältnis dazu zum einen vollständig Ausgleichsfläche und Pflanzfläche für die 

Obststreuwiese mit Obstbäumen alter Sorten ist, ergeben sich für die Gemeinde bezüglich der 

Bereitstellung der Fläche deutliche Vorteile zu Gunsten der Streuobstwiese, weil hier die 

Gemeinde bereits Eigentümerin ist und die Fläche westlich des Baugebietes 

Timmerhornskamp/Struskamp frühestens mittelfristig von Seiten der privaten Eigentümer 

bereitgestellt werden würden. Also erste in einigen Jahren. Daneben scheiden auch die Flächen 

der Bereiche 3 und 4 nördlich rückwärtig der Altbebauung an der Klein Hansdorfer Straße im 

Nahbereich der Alten Landstraße aus, weil auch diese Flächen mittelfristig von den privaten 

Eigentümern nicht der Gemeinde bereitgestellt werden würden.  

 

Des Weiteren scheidet, wie bereits zuvor beschrieben, auch die Fläche südlich des Baugebietes 

Timmerhornskamp/Struskamp bis hin zur Alten Landstraße aus, weil die Gemeinde hier an 

ihrer aktuellen ortsplanerischen Zielvorstellung der Entwicklung einer Nahversorgungs-

einrichtung in Kombination mit Gewerbegebietsflächen derzeit festhalten will, weil hierfür ein 

gemeindlicher Bedarf besteht. 

 

Eine Betroffenheit der vorstehend beschriebenen potenziellen wohnbaulichen und gewerblichen  

Siedlungsflächen zur Deckung des kurzfristigen und langfristigen Baulandbedarfes der 

vorliegenden gemeindlichen Planung ist von der Darstellung des regionalen Grünzuges im 

Regionalplan aus Sicht der Gemeinde nicht gegeben. Der regionale Grünzug befindet sich 

deutlich östlich abgesetzt der Klein Hansdorfer Straße und zum anderen auf der Westseite des 

Heideweges. Somit liegt der nunmehr von der Gemeinde gewünschte Siedlungsraum um diesen 

neuen Ortsmittelpunkt vollständig außerhalb des regionalen Grünzuges. 

 

Zum Verständnis und Nachvollzug des entwickelten Siedlungsentwicklungskonzeptes der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ist der zugehörige Strukturplan aus informativen Gründen 

auf der nachfolgenden Seite unverändert wiedergegeben. 
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Möglichkeiten der Innenentwicklung:  

Zur Abprüfung von Möglichkeiten der Innenentwicklung ist am 16. Juni 2016 eine 

Ortsbesichtigung der bebauten Ortslagen Timmerhorn und Klein Hansdorf durchgeführt worden 

zur Feststellung von möglichen Baulücken, die zur Wohnnutzung in Betracht zu ziehen sind. 

Das Ergebnis ist in der nachfolgend wiedergegebenen Übersicht dargestellt unter schematischer 

topographischer Ergänzung der bebauten Grundstücke. Hiernach ist festzustellen, dass lediglich 

südlich der Alten Landstraße, rückwärtig eines Grundst¿ckes am ĂParkringñ,  ein potenzielles 

Baugrundstück vorhanden ist, dass jedoch vollständig mit großem prägenden Baumbestand 

bestanden ist, sodass davon ausgegangen werden kann, dass dieses Grundstück auch  mittel- bis  

langfristig keiner Wohnbebauung zugeführt werden wird. Es ist in der Übersicht grün 

dargestellt. Des Weiteren ist im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 12, Timmerhornskamp Nr. 

2, eine als Wohnbaugrundstück festgesetzte Fläche noch unbebaut. Dieses ist das einzige 

Grundstück als bestehende Baulücke in den Ortslagen Timmerhorn und Klein Hansdorf und in 

der Übersicht rot markiert. 

 

Ein weiteres begrenztes wohnbauliches Innenbereichspotenzial kann sich im Bereich des 

bestehenden Bebauungsplanes Nr. 7, nordwestlich der Alten Landstraße bis hin zur Klein 

Hansdorfer Straße und deren kurzer Stichstraßenverlängerung, ergeben, als dass hier von Seiten 

der Gemeinde derzeit die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 beschlossen und das 

Aufstellungsverfahren eingeleitet worden ist.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 7, in seiner Ursprungsfassung, ist seinerzeit als Dorfgebiet festgesetzt. 

Entspricht strukturell jedoch einem Allgemeinen Wohngebiet und es sind keine Nutzungen 

vorhanden, die der Unterbringung von landwirtschaftlichen bzw. forstwirtschaftlichen 

Einrichtungen dienen bzw. ermöglichen.  

 

Zur Behebung dieses städtebaulichen Mangels der Nutzungsvorgabe als Dorfgebiet ist die 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 eingeleitet worden, bei der auch die bisherigen 

Nutzungsvorgaben bezüglich Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl und Geschossigkeit an 

Vorgaben aktueller gemeindlicher Bebauungspläne angepasst sind. Das Planverfahren ist 

zwischenzeitig abgeschlossen. Hierüber ergeben sich mittelfristig Ansätze für eine begrenzte 

innerörtliche Nachverdichtung auf den altbebauten Grundstücken mit nunmehr deutlich 

größerem Entwicklungspotenzial. Eine Bewertung des möglichen Umfanges von zusätzlichem 

mittelfristig entstehendem Wohnraum ist aktuell nicht leistbar.  

 

Andere Innenbereichspotenziale der Wohnbauentwicklung sind insbesondere für die Ortslage 

Klein Hansdorf  nicht erkennbar. Darüber hinaus ist es ortsplanerisches Ziel, auch aufgrund 

technischer Problematiken zur Schmutzwasserentsorgung, im Bereich der Ortslage Klein 

Hansdorf keine neuen größeren Baugebiete zur Bereitstellung von Wohnbauflächen als 

Alternativstandorte zu entwickeln. Sie würden ohnehin aufgrund der Ortsabgesetztheit zum 

neuen Ortsmittelpunkt des Bürgerhauses am Heideweg nicht in Betracht kommen. Dies bezieht 

sich insbesondere auf eine gemeindeeigene Fläche nordwestlich rückwärtig des Brookweges 

sowie eines Bereiches östlich rückwärtig der Dorfstraße im nördlichen Teil der Ortslage Klein 

Hansdorf.  

 

Unter Berücksichtigung vorstehender Ergebnisse zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 

bzw. Alternativstandorten für Wohnbauflächen bzw. gewerblichen Bauflächen im bisherigen 

Außenbereich ist festzustellen, dass für den aktuell bestehenden Wohnbaulandbedarf für die 

Ortslagen Klein Hansdorf und Timmerhorn letztendlich nur der Bereich der Streuobstwiese 

kurzfristig einer Bebauung zugeführt und hierüber eine hinreichende Anzahl von 

Baugrundstücken zur Deckung des bestehenden örtlichen Bedarfes bereitgestellt werden kann.   

 

Aufgrund der besonderen historischen Siedlungsentwicklung, vor allen Dingen für Klein 

Hansdorf als Straßenrandbebauung und einer überwiegend ähnlichen Struktur für den Ortsteil 

Timmerhorn, liegt kein verwertbares Baulückenpotenzial vor. Es ist lediglich eine Baulücke zur 

sofortigen Umsetzung erfasst, die sich jedoch in privatem Eigentum befindet. 
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Die Möglichkeiten zur Entwicklung von weiteren wohnbaulichen Innenbereichspotenzialen im 

Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 im Ortsteil Timmerhorn, an 

der Alten Landstraße gelegen, ist davon auszugehen, dass hier frühestens mittelfristig 

Nachverdichtungen stattfinden werden, insbesondere im Zuge von Eigentümerwechseln dieses 

altbebauten Siedlungsteiles. Es ergibt sich somit hier kein kurzfristig nutzbares 

Wohnbauflächenpotenzial, das der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden kann. Auch hier 

befinden sich alle Grundstücke in privatem Eigentum. 

 

Aus diesem Grunde ist wie bisher entschieden, die vorliegende Planung zur Entwicklung 

von Wohnbauflächen zur Deckung des bestehenden örtlichen Wohnbaulandbedarfes in 

dem Bereich 5, der bisherigen Ausgleichsfläche als Streuobstwiese genutzt, fortzuführen 

und als Wohnbaufläche zu entwickeln. 

 

Übersicht mit Markierung der anlässlich der Ortsbesichtigung am 16. Juni 2016 festgestellten 

Baulücken 

 

 

 
 


